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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Petra Gutten-
berger, Jürgen W. Heike, Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, Dr. Franz 
Rieger, Martin Schöffel, Karl Straub, Manuel Westphal, Mechthilde 
Wittmann und Fraktion (CSU) 

Rehabilitierung Homosexueller verfassungsrechtlich sorgfältig 
prüfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen nach 1945 
Verurteilten haben Anspruch auf volle politische, gesellschaftliche und 
sozialethische Rehabilitierung. Eine Aufhebung formell fortbestehen-
der Strafurteile wirft jedoch in jedem Fall schwierige verfassungsrecht-
liche Fragen auf und berührt mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz ei-
nen Eckpfeiler unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, nach Vorlage des vom Bun-
desminister der Justiz und für Verbraucherschutz angekündigten Ge-
setzentwurfs zur Rehabilitierung der nach 1945 in beiden deutschen 
Staaten wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verur-
teilten zu prüfen, ob dem Ziel der rechtlichen Rehabilitierung auf ver-
fassungskonforme Weise Rechnung getragen wird. 

 

 

Begründung: 

Seit der Veröffentlichung des Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Burgi 
wird die Debatte über rechtliche Möglichkeiten der Rehabilitierung 
wieder verstärkt geführt. Auch der zuständige Bundesminister der 
Justiz und für Verbraucherschutz hat nunmehr ein „Eckpunktepapier 
zur Rehabilitierung der nach 1945 in beiden deutschen Staaten we-
gen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verurteilten“ vorge-
legt, auf dessen Grundlage ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden 
soll. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef 
Zellmeier, Petra Guttenberger, Jürgen W. Heike, Bernd Kränzle, 
Andreas Lorenz, Dr. Franz Rieger, Martin Schöffel, Karl Straub, 
Manuel Westphal, Mechthilde Wittmann und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/12354 

Rehabilitierung Homosexueller verfassungsrechtlich sorgfältig 
prüfen 

Die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen nach 1945 
Verurteilten haben Anspruch auf volle politische, gesellschaftliche und 
sozialethische Rehabilitierung. Eine Aufhebung formell fortbestehen-
der Strafurteile wirft jedoch in jedem Fall schwierige verfassungsrecht-
liche Fragen auf und berührt mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz ei-
nen Eckpfeiler unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, nach Vorlage des vom Bun-
desminister der Justiz und für Verbraucherschutz angekündigten Ge-
setzentwurfs zur Rehabilitierung der nach 1945 in beiden deutschen 
Staaten wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verur-
teilten zu prüfen, ob dem Ziel der rechtlichen Rehabilitierung auf ver-
fassungskonforme Weise Rechnung getragen wird. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Isabell Zacharias
Abg. Claudia Stamm
Abg. Dr. Franz Rieger
Abg. Florian Streibl
Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Franz Schindler,

Isabell Zacharias u. a. und Fraktion (SPD)

Rehabilitierung der nach 1945 in beiden deutschen Staaten gemäß §§ 175, 175a

Nr. 3 und 4 des Strafgesetzbuches und gemäß § 151 des Strafgesetzbuches der

DDR verurteilten Menschen (Drs. 17/12336)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann,

Claudia Stamm und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen

Verfolgten (Drs. 17/12338)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Josef Zellmeier, Petra

Guttenberger u. a. und Fraktion (CSU)

Rehabilitierung Homosexueller verfassungsrechtlich sorgfältig prüfen

(Drs. 17/12354)

Ich eröffne die Aussprache und darf als Erster Frau Kollegin Zacharias das Wort ertei-

len. Bitte schön, Frau Kollegin.

Isabell Zacharias (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, liebe

Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus! Für schwule Männer war das Dritte Reich bis

1969 immer noch nicht vorbei. Der Straftatbestand nach § 175 des StGB war eine

grobe Menschenrechtsverletzung. Ich führe das gerne kurz aus, weil der Dringlich-

keitsantrag gerade besonders aktuell ist: Wir haben die PrideWeek in München, wir

haben überall Christopher Street Days und wir haben eine Gesetzesinitiative auf Bun-

desebene von meinem Kollegen Heiko Maas.
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In der Weimarer Republik war ein Strafgesetzbuch entwickelt worden, dessen § 175

für einige Tausend schwule Männer harte Strafen und Haft bei Sex unter Männern vor-

sah. Die Nazis haben dieses Gesetz rigoros verschärft. Nach Schätzungen wurden

zwischen 40.000 und 50.000 Männer verhaftet, in Gefängnisse und KZs verbracht und

dort umgebracht. Von diesen als Schwule ins KZ verbrachten Männern gab es kaum

Überlebende.

Ich will nicht ausführen, was es für all die verhafteten Männer bedeutete, bei denen

sich der Verdacht nicht erhärtete. Sie mussten immer Angst vor Denunzierung haben,

sie mussten ihre sexuelle Neigung fortwährend verstecken, sei es vor Freunden, sei

es vor Nachbarn oder auch vorm Arbeitgeber. Das muss für diese Menschen unerträg-

lich gewesen sein. Für diese Männer steht auch der Dringlichkeitsantrag, auf den ich

gleich kommen werde.

Man würde nun denken wollen, dass die Bundesregierung in der Nachkriegszeit das

Gesetz entschärft hätte. Das ist aber nicht geschehen. Das Gesetz hat bis zum

Jahr 1969 gegolten. Das bedeutete, dass weiterhin circa 50.000 Männer, die mit Män-

nern Sex hatten, unter schlimmsten Voraussetzungen verhaftet wurden. Sie wurden

angeklagt und haben zum Teil ihren Beamtenstatus verloren. Sie mussten immer noch

Angst haben, ihre sexuelle Neigung darzustellen. Sie mussten sie im Dunkeln halten.

Das war unerträglich.

Diesem Unrecht müssen wir nun entgegentreten. Das geschah im Grunde schon –

wenn auch nicht aus innerer Überzeugung – ab dem Jahr 1994 mit der Zusammenle-

gung der §§ 151 und 175, nachdem DDR und Bundesrepublik vereinigt worden waren.

Damit war dieses Gesetz ein Stück weit entschärft worden.

Trotzdem gibt es bis heute noch viele Männer, die unter den früheren Verhältnissen

leiden. Sie begegnen vielleicht sogar ihren Peinigern, die sie denunziert hatten, heute

noch im Altersheim, wenn sie überhaupt noch leben. Insofern ist das Gesetz, das
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Heiko Maas nun vorlegen wird, so dringlich, weil es nur noch wenige Überlebende

gibt.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wir brauchen ein Gesetz, um den Straftatbestand nach § 175 aufzuheben, und sollten

über Rehabilitation und Entschädigung nachdenken.

(Beifall bei der SPD)

Hohes Haus, die Rehabilitation ist äußerst dringlich. Rückblickend ist anzuerkennen,

dass es kein Straftatbestand sein durfte, sondern dass man einfach Mensch gewesen

ist. Dafür brauchen wir die Rehabilitation.

Darüber hinaus brauchen wir auch die Entschädigung. Viele Männer haben ihren Be-

amtenstatus und ihre Pensionsansprüche verloren. Andere haben ihren Job verloren;

sie mussten Prozesse führen, um eventuell eine Haftentschädigung zu erreichen. Das

müssen wir jetzt korrigieren.

Lieber Kollege Bausback, Sie hätten bereits letztes Jahr die Chance dazu gehabt. Es

gab damals eine Initiative des Landes Berlin, diesen Straftatbestand abzuschaffen und

über Entschädigung und Rehabilitation der von § 175 und § 151 des Strafgesetzbu-

ches der DDR Betroffenen nachzudenken. Sie haben sich – wie Sie sagen, aus ver-

fassungsrechtlichen Gründen – dagegen entschieden.

Zum Glück hat der bayerische Professor Dr. Burgi der Antidiskriminierungsstelle un-

längst ein beachtenswertes Gutachten vorgelegt, in dem eindeutig festgestellt wird,

dass die Rehabilitationsansprüche und die Entschädigungsansprüche sehr wohl auf

dem Grundgesetz fußen. Also hatten nicht Sie recht, Herr Kollege, sondern die vielen

denunzierten und in Haft genommenen Männer hatten recht mit ihrer Forderung nach

Entschädigung und Rehabilitation.

(Beifall bei der SPD)

Protokollauszug
78. Plenum, 07.07.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 3



Insofern danke ich ausdrücklich der Antidiskriminierungsstelle, die dieses Gutachten in

Auftrag gegeben hat. Ich danke allen Justizministerinnen und Justizministern in der

Bundesrepublik Deutschland, die einstimmig für ein Aufhebungsgesetz sind. Ich kann

mir gut vorstellen, dass wir die Entschädigung über einen Fonds oder eine Stiftung

klären.

Lieber Herr Kollege Bausback, ich erwarte von Ihnen heute ein klares Bekenntnis, wie

sich die CSU im Bundestag als Koalitionspartner dazu stellt. Erkennen Sie das Gut-

achten von Professor Dr. Martin Burgi an! Unterstützen Sie das Aufhebungsgesetz un-

seres Kollegen im Bund! Ich erwarte, dass Bayern dieses Gesetzesvorhaben unter-

stützt.

Im Übrigen möchten wir – wie in unserem Antrag unter dem zweiten Spiegelstrich zu

lesen ist – gerne wissen, wie viele Männer nach 1945 bis 1994 von diesem Straftatbe-

stand betroffen waren.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN erteile ich Frau Kollegin Stamm das Wort.

Claudia Stamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen

und Kollegen! "Denn ich bin zwar schwul, aber nicht schuldig" – nicht schuldig, darum

geht es; darauf warten die Opfer des § 175. Ihr einziges Vergehen war es, dass die

einvernehmliche Liebe zwischen zwei Männern als Schuld bezeichnet wurde.

Mit dem Satz "Denn ich bin zwar schwul, aber nicht schuldig" endet ein sehr ein-

drucksvoller Film der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Kollegin Zacharias

hat gerade davon gesprochen. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, liebe Kolleginnen und

Kollegen, diesen Film anzusehen. Sie können den Film auch auf Facebook sehen; die

meisten Kolleginnen und Kollegen, auch der CSU und der FREIEN WÄHLER, sind ja
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auch in den Social Media unterwegs. Der Film ist wirklich sehr eindrucksvoll. Man ver-

steht danach sicherlich einiges.

Die Antidiskriminierungsstelle hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Auch das ist be-

reits genannt worden. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle sagte: Dieses Gut-

achten arbeitet erstmals ausdrücklich heraus, dass der Gastgeber die Opfer der Straf-

verfolgung nicht nur rehabilitieren kann, sondern sogar muss. – Wichtig ist jetzt, die

Opfer von damals nicht noch einmal zum Opfer zu machen und zu zwingen, ihre Ge-

schichte noch einmal zu erzählen. Deswegen ist dieses allgemeine Gesetz, das von

Kollegin Zacharias eben genannt wurde, von besonderer Bedeutung. Das Gutachten

von Professor Dr. Burgi empfiehlt eine kollektive Rehabilitierung durch ein Aufhe-

bungsgesetz. Das wäre seiner Ansicht nach wegen des schweren Verstoßes gegen

das Grundrecht verfassungsrechtlich legitim. Außerdem spricht sich Professor

Dr. Burgi für eine allgemeine, kollektive Entschädigung in Form eines Fonds aus. Die-

ser könnte bei der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld verwaltet werden. Die Stiftung

könnte sich dann auch für Aufklärungsprojekte, Erinnerungsarbeit – das ist auch sehr

wichtig – und Bildungsangebote einsetzen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute hier im Hohen Hause

nicht zum ersten Mal über § 175. Eine Initiative zur Rehabilitierung haben die GRÜ-

NEN einmal im Anschluss an ein Fachgespräch mit einem Zeitzeugen bzw. einem Ver-

urteilten nach § 175 gestartet. Es ist doch genau das Ungeheuerliche, dass zwei Men-

schen einfach dafür, dass sie sich lieben, verurteilt wurden. Das macht alles so

unfassbar.Dieser verurteilte Zeitzeuge Erich Haas ist sehr alt. Deswegen ist es Zeit, an

Tempo zuzulegen und sofort einen Gesetzentwurf vorzulegen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe CSU, deswegen kann der Antrag nicht angenommen werden. Ich erkenne es

an, dass Sie sozusagen schon allein durch das Wort "Rehabilitierung" und so weiter

einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Aber es ist genug geprüft worden. Es gibt
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das Gutachten von Professor Dr. Burgi, der eindeutig sagt, es müsse rehabilitiert wer-

den. Er sagt nicht, es könne, sondern es müsse rehabilitiert werden. Auch ich möchte,

dass die Betroffenen das noch erleben; denn sie sind bereits sehr alt.

Ich danke der SPD-Fraktion, dass sie heute diesen Dringlichkeitsantrag eingebracht

hat. Aber es ist vonseiten der SPD – um meinen Bundestagskollegen Volker Beck zu

zitieren – "hoffentlich mehr als eine Ankündigung zum CSD"; ich rede von der Bundes-

SPD. Der Bundesjustizminister lässt die Öffentlichkeit nämlich bislang völlig im Unkla-

ren darüber, ob bzw. wann die Bundesregierung einen Gesetzentwurf in den Bundes-

tag einbringen wird. Ich weiß nicht, ob das wiederum an der Blockadehaltung der CSU

innerhalb der Bundesregierung liegt. Schließen Sie sich deswegen bitte Ihren Kolle-

gen von der Union an, die sehr wohl heftig dafür werben, die Opfer endlich zu rehabili-

tieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eigentlich kommt man bei dem Gutachten von Professor Dr. Burgi nicht aus. Die

Worte "Ich bin zwar schwul, aber nicht schuldig" müssen in diesem Landtag jeder De-

mokratin und jedem Demokraten so nahegehen, dass es jetzt in unser aller Sinne sein

muss, durch das gemeinsame Annehmen unseres Antrags und des Antrags der SPD

endlich als "Unrecht" zu kennzeichnen, was infolge des § 175 passiert ist. Setzen Sie

gemeinsam mit uns dieses Zeichen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die CSU-Fraktion erteile ich Herrn

Dr. Rieger das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Franz Rieger (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen

und Herren Kollegen! Legt man unsere heutigen Wertmaßstäbe und moralischen An-

schauungen zugrunde, so ist es aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar, dass es in

der jungen Bundesrepublik Deutschland einen Straftatbestand gegeben hat, der frei-
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willige sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, weswegen bis 1969

Zigtausende von Männern verurteilt wurden. Noch schwerer tun wir uns mit der histori-

schen Tatsache, wenn man sich vor Augen führt, dass der Deutsche Bundestag die

diesbezüglichen Urteile vor 1945, also die im Dritten Reich gefällten Urteile, aufgeho-

ben hat, dass aber die nach 1945 gefällten Urteile Bestand haben. Das heißt, die vor

1945 Verurteilten haben damit eine gewisse Rehabilitation erfahren, die nach 1945

Verurteilten gelten bis heute als Straftäter.

Wir haben immer betont, dass diese Situation beschämend ist und unseren heutigen

Vorstellungen nicht entspricht. Dies ist auch unsere moralische Sicht der Dinge. Darü-

ber, glaube ich, besteht in diesem Haus Einvernehmen. Allerdings müssen wir uns ge-

rade als Vertreter der Legislative die Frage stellen, ob wir juristische Sachverhalte und

Verurteilungen, die vor 60, 70 Jahren geschehen sind, mit der Brille von damals be-

trachten oder gar abändern können. Wir müssen uns insbesondere auch fragen, ob

dies vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung rechtlich zulässig ist.

Die Antwort auf diese Frage haben uns bisher zwei Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahre 1957

festgestellt, dass § 175 des Strafgesetzbuches, alte Fassung, verfassungsgemäß ist

und dass die darauf beruhenden Urteile rechtmäßig sind. Das Bundesverfassungsge-

richt hat im Jahre 2006 entschieden, dass Urteile, die bundesdeutsche Gerichte auf

der Grundlage unseres Grundgesetzes nach 1945 gefällt haben, nicht aufgehoben

werden können. In dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht ausdrück-

lich ausgeführt, dass nur solche Urteile aufgehoben werden können, die – ich zitiere –

zur Förderung eines Unrechtsregimes gegen die elementaren Grundgedanken

der Gerechtigkeit verstoßen … sowie Urteile von Institutionen, die wie der Volks-

gerichtshof zwar als Gerichte bezeichnet, aber aufgrund ihrer Stellung und Aufga-

be keine Organe einer unabhängigen rechtsprechenden Gewalt waren, ….
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Würde man mit den Urteilen nach 1945 ebenso verfahren wie mit denjenigen der nati-

onalsozialistischen Justiz, so würde man unterstellen, dass auch die Gerichte der Bun-

desrepublik Deutschland, also unsere Gerichte, bis zur endgültigen Aufhebung des

§ 175 StGB im Jahre 1994 Teil eines Unrechtsregimes oder zumindest diesem gleich-

wertig wären. Nach dieser Rechtsansicht, die bisher als vorherrschend bezeichnet

werden kann, würde die Aufhebung gerichtlicher Entscheidungen, die in der Bundes-

republik Deutschland gefällt wurden, gegen das Gewaltenteilungsprinzip und gegen

die Unabhängigkeit der Gerichte verstoßen. Das neue Gutachten des anerkannten

Verfassungsrechtlers Professor Dr. Burgi könnte hier allerdings Möglichkeiten aufzei-

gen – wie die Kollegen ausgeführt haben –, diese Urteile aufzuheben, ohne gegen die

verfassungsrechtlichen Grundsätze zu verstoßen.

Wir verschließen uns diesen Argumenten nicht, wollen ihnen aber auch nicht blind fol-

gen. Deshalb muss zunächst der allein zuständige Bundesjustizminister, nicht unsere

Bayerische Staatsregierung, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Frau Kol-

legin Stamm hat es ausgeführt. Dazu hat die Justizministerkonferenz Herrn Maas be-

reits aufgefordert. Das heißt, allein Herr Maas muss tätig werden.

Frau Stamm, die CSU blockiert Herrn Maas nicht. Ich habe noch nie gehört, dass je-

mand blockiert wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Es liegt also an unserem Bun-

desjustizminister, und der gehört der SPD an.

(Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (GRÜNE))

Wir werden diesen Gesetzentwurf zunächst verfassungsrechtlich gründlich prüfen; ich

hoffe, auch Sie. Bei alledem müssen wir aber auch bedenken, dass wir einen Präze-

denzfall schaffen würden, wenn wir Urteile aufheben, die nach 1945 von unseren Ge-

richten gefällt und durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt wurden. Damit wür-

den wir nämlich die heutigen Wertmaßstäbe an die Vergangenheit anlegen und die

Frage aufwerfen, inwieweit wir dies auch in anderen Bereichen tun müssen. Müssen

wir dann auch die Menschen rehabilitieren, die früher wegen Kuppelei oder Ehebruch
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verurteilt wurden? Oder noch problematischer, in die Zukunft gedacht: Was tun wir mit

unseren heute gefällten Urteilen, wenn in 10, 20, 30 oder 40 Jahren andere Moral-

und Wertvorstellungen gelten? Müssen wir dann in Zukunft diese Urteile ebenfalls auf-

heben? Wie wird zum Beispiel von der nächsten Generation unsere gesetzliche Rege-

lung zum Schwangerschaftsabbruch beurteilt? – Allein diese Fragen zeigen uns,

welches Tor wir damit aufstoßen.

Aus diesen Gründen tat sich bisher auch der Bundestag sehr schwer, zu einer Lösung

zu kommen. Er hat keine Patentlösung präsentiert, obwohl er sich fast zwei Jahrzehn-

te mit dieser Frage intensiv beschäftigt hat. Der Bundestag hat bereits im Jahre 2000

einstimmig einen Beschluss gefasst, in dem die Fortgeltung der betreffenden Tatbe-

stände bedauert und ausdrücklich anerkannt wurde, dass hierdurch homosexuelle

Bürger in ihrer Menschenwürde verletzt worden sind.Wie schon erwähnt, hat der Deut-

sche Bundestag die vor 1945 gefällten Urteile aufgehoben, und zwar im Jahre 2002.

Darüber hinaus hat sich das deutsche Parlament immer wieder intensiv mit der Frage

der Rehabilitation befasst, und zwar in den Jahren 2008, 2009 und 2012. Im

Jahre 2013 fand im Rechtsausschuss sogar eine Sachverständigenanhörung statt. In

Bezug auf die Aufhebung von Urteilen ist aber nichts geschehen. Ergebnis war stets,

dass keine weiteren Maßnahmen zur Rehabilitierung beschlossen wurden, gerade

auch wegen der aufgezeigten begrenzten rechtlichen Möglichkeiten.

Weil in den Oppositionsanträgen das Ergebnis der rechtlichen Prüfung bereits vorweg-

genommen wird, können wir ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zustimmen.

Dem SPD-Antrag kann zudem nicht zugestimmt werden, weil die Daten seit 1945 nicht

gesondert, insbesondere auch nicht elektronisch erfasst wurden. Unser Antrag dage-

gen übereilt nichts, sondern geht in verantwortungsvoller Weise mit den komplexen

Rechtsfragen, die sich hierbei stellen, um.

Meine Damen und Herren, wir werden die Letzten sein, die sich dagegen ausspre-

chen, wenn sich eine Möglichkeit zeigt, in verfassungsgemäßer Weise die alten Urteile

zu korrigieren. Wir werden das unterstützen, aber dafür brauchen wir erst den Gesetz-
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entwurf. Da ist jetzt der Bundesjustizminister gefordert. Es liegt also nicht an uns, son-

dern an Herrn Maas, und ich appelliere an die Kollegen der SPD, ihrem Justizminister

ein wenig Feuer unter den Füßen zu machen, damit wir die Sache weiter vorantreiben

können. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Für die Fraktion der FREIEN WÄHLER

darf ich Herrn Kollegen Streibl das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen

und Kollegen! Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass hier eine Ungerechtigkeit

herrscht. Allerdings existiert ein Spannungsverhältnis zwischen der Staatsräson ge-

genüber dem Grundgesetz, nämlich gegenüber dem Rechtsstaatsprinzip und der Ge-

waltenteilung, und dem Bedürfnis, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wir müssen

uns aber klarmachen: Die Urteile wurden nach 1945 in der jungen Bundesrepublik

Deutschland von unabhängigen Richtern gefällt. Diese Richter waren und sind bis

heute Recht und Gesetz verpflichtet, nichts anderem. Sie haben nur die Gesetze an-

gewandt, die der Deutsche Bundestag als Legislative in Kraft gesetzt hat, darunter

auch den Paragrafen 175. Es waren die Vorgänger aus der Unionsfraktion, aber auch

aus SPD und FDP, die dieses Gesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet haben.

Auf dieser Rechtsgrundlage haben die Richter entschieden. Daher müssen wir schau-

en, wie wir damit umgehen. Es war kein Unrechtssystem, sondern es war letztlich

unser Rechtsstaat, unsere Bundesrepublik Deutschland. Diese Urteile wurden im

Namen des Volkes gesprochen. Das ist natürlich eine offene Wunde in unserem

Rechtsstaat. Man merkt auch an den Reden, wie darum gerungen wird, diese Wunde

wieder zu schließen. Man muss aber einen Weg finden, sie zu schließen, ohne die

Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung, auf denen unser Grundge-

setz und unsere ganze Gesellschaft aufbauen, zu verletzen. Wenn wir einen Weg fin-

den, wie wir es schaffen können, dass wir rehabilitieren, ohne unsere Grundsätze zu
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verletzen, sind wir gern dabei und unterstützen das. Aber dazu muss erst einmal ein

Weg aufgezeigt werden.

Auch ich habe mir das Gutachten von Professor Burgi durchgelesen. Es ist hochinte-

ressant, aber es zeigt noch keinen Weg auf, der zum Ziel führt. Daher stimmen wir

dem Antrag der CSU zu, zuerst zu prüfen; wir müssen einen Weg finden, der uns nicht

in die Bredouille führt. Den Anträgen der GRÜNEN und der SPD können wir nicht zu-

stimmen, weil darin das Ergebnis schon vorweggenommen wird. Wir meinen, dass es

Aufgabe des Bundesjustizministers ist, einen Weg aufzuzeigen und ein Gesetz vorzu-

legen, bei dem man sagen kann: Ja, das funktioniert, die Rechtsstaatlichkeit ist ge-

wahrt. – Das muss aber genau geprüft werden.

Der andere Punkt ist – Kollege Dr. Rieger hat es angesprochen –, dass wir uns einer

gewissen Gefahr aussetzen, wenn wir unsere heutigen Wert- und Moralvorstellungen

auf die Vergangenheit anwenden. Da muss man vorsichtig sein. Man hat nach dem

damaligen Wissen und den damaligen Moralvorstellungen gehandelt, und da gibt es

viele Beispiele, nicht nur das, worüber wir heute sprechen und was heutzutage viel-

fach auf Unverständnis stößt. Viele Menschen wurden in ihren Gefühlen und aufgrund

ihrer Art, zu leben, verletzt. Wenn wir das alles rückwirkend glattbügeln wollten, wären

wir sehr gut beschäftigt, aber wir würden uns gleichzeitig der Gefahr aussetzen, dass

unsere Enkel in Zukunft mit unseren Wertvorstellungen aneinandergeraten und uns

fragen, wie konntet ihr nur?, obwohl wir heute nach bestem Wissen und Gewissen

handeln. Mir ist wichtig, dass man den damaligen Richtern nicht unterstellt, nicht nach

bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Sie haben das geltende Recht an-

gewandt, so wie es sich für einen Richter gehört. Daher müssen wir sehr vorsichtig

sein, wie wir damit umgehen. Wir dürfen durch so eine Aktion unsere Rechtsstaatlich-

keit und die Unabhängigkeit der Gerichte letztlich nicht infrage stellen und nach poli-

tisch-moralischen Vorstellungen die Rechtsprechung dominieren wollen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU)
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Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Kollege. – Für die Staatsregierung

hat jetzt Staatsminister Professor Dr. Bausback ums Wort gebeten. Bitte schön, Herr

Staatsminister.

Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback (Justizministerium): Frau Präsidentin,

Kolleginnen und Kollegen! Niemand zweifelt heute ernsthaft daran, dass diejenigen,

die bis in die Neunzigerjahre wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen von

deutschen Strafgerichten verurteilt wurden, Anspruch auf volle politische, gesellschaft-

liche und sozialethische Rehabilitierung und Anerkennung haben.

Die auch nach 1945 fortgesetzte Kriminalisierung und Stigmatisierung Homosexueller

und ihre drastische Behinderung in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit verstößt aus

heutiger Sicht – da sind wir uns alle einig – klar gegen das freiheitliche Menschenbild

des Grundgesetzes. Es ist ein großer, aber leider zu spät erzielter Fortschritt, dass

dieser Abschnitt der deutschen Strafrechtsgeschichte überwunden und die einschlägi-

gen Strafvorschriften aufgehoben wurden. Die sozialethische Rehabilitierung der Be-

troffenen ist unbestreitbar ein wichtiges und berechtigtes gesellschaftliches Anliegen.

Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass die seit Langem geführte politische Debatte

durch das Gutachten von Herrn Professor Burgi wieder Fahrt aufgenommen hat. Mit

Blick auf das fortgeschrittene Alter vieler Betroffener – das ist schon angeklungen –

darf das Thema nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Meine Damen und Herren, klar ist aber auch, dass die rechtliche Rehabilitierung der

Betroffenen mit komplexen verfassungsrechtlichen Fragen verknüpft ist. Ich kann hier

sowohl an die Ausführungen des Kollegen Rieger wie auch des Kollegen Streibl an-

schließen. Wer darüber leichtfertig hinwegsieht, erweist sowohl unserem Rechtsstaat

als auch den Betroffenen einen Bärendienst. Hier geht es zum einen um die Gewähr-

leistung der Rechtssicherheit als Kernelement des Rechtsstaatsprinzips. Zum anderen

muss gründlich geprüft werden, inwieweit eine rechtliche Rehabilitierung durch pau-

schale Aufhebung der formell fortbestehenden Strafurteile durch den Gesetzgeber mit

dem Gewaltenteilungsgrundsatz vereinbar ist. Nach Artikel 92 des Grundgesetzes ist
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die Rechtsprechung allein den Gerichten zugewiesen. Eine Aufhebung von Strafurtei-

len durch den Gesetzgeber bedarf einer besonderen Rechtfertigung und kann nur in

Ausnahmefällen zulässig sein.Bislang hat das Bundesverfassungsgericht derartige

Generalkassationen nur im Hinblick auf Urteile gebilligt, die während der nationalsozi-

alistischen Schreckensherrschaft oder im Unrechtsstaat der SED, also in der DDR, er-

gangen sind. Auch wenn die in Rede stehenden Urteile unserem heutigen Rechts-

staatsverständnis klar widersprechen, kann man sie als Urteile innerhalb des

Rechtsstaats der Bundesrepublik Deutschland nicht mit Urteilen aus Unrechtsregimen

gleichsetzen. Schließlich haben die Gerichte damals – das ist schon angeklungen –

Recht angewandt, das der demokratisch gewählte Deutsche Bundestag bis 1969 bzw.

bis 1994 bewusst in Geltung belassen hat und dessen Gültigkeit das Bundesverfas-

sungsgericht im Jahr 1957 bzw. im Jahr 1973 bekräftigt hatte. Mit einer Aufhebung der

Urteile würde folglich verfassungsrechtliches Neuland betreten. Dies will wohlüberlegt

sein. Gründlichkeit muss hier vor Schnelligkeit gehen.

Anknüpfend an das Gutachten von Professor Burgi hat Bundesjustizminister Maas ein

Eckpunktepapier zur rechtlichen Rehabilitierung der Betroffenen vorgelegt, welches

Grundlage für die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs sein soll. Ich stehe diesem Vor-

haben angesichts der Zielrichtung durchaus aufgeschlossen gegenüber. Nach Vorlage

des angekündigten Gesetzentwurfs wird aber sorgfältig zu prüfen sein, ob er dem Ziel

der rechtlichen Rehabilitierung in verfassungskonformer Weise Rechnung trägt. Bis

dahin müssen wir abwarten, was vorgelegt wird. Wie so oft heiligt auch hier der Zweck

nicht die Mittel. So berechtigt das Anliegen auch ist, der Gewaltenteilungsgrundsatz

als Grundpfeiler unserer demokratischen Rechtsordnung muss hinreichend berück-

sichtigt werden. Nur eine Lösung, die sorgfältiger verfassungsrechtlicher Prüfung

standhält – das kann man erst beurteilen, wenn eine solche Lösung auf den Tisch ge-

legt wird –, kann und wird von der Staatsregierung mitgetragen werden.

(Beifall bei der CSU)
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Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine wei-

teren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und wir kommen zur

Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 17/12336 – das ist der Antrag der SPD-

Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – SPD

und Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich anzuzei-

gen. – CSU und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Stimmenthaltungen? – Keine.

Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 17/12338 – das ist der Antrag der Frak-

tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – seine Zustimmung geben will, den bitte ich

um das Handzeichen. – SPD und Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Die

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – CSU und Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 17/12354 – das ist der Antrag der CSU-

Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Die

CSU und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. –

Die SPD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE

GRÜNEN. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-

chen 17/12337, 17/12239 bis 17/12343 sowie 17/12355 und 17/12356 werden in die

zuständigen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit wären wir heute am Schluss der Sitzung.

Ich wünsche uns allen einen spannenden Fußballabend und nicht so viel Aufregung.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 16.15 Uhr)
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